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IFRS fokussiert 
Vorgeschlagene Änderungen an IFRS 9, IAS 39 
und weiteren IFRS hinsichtlich der  
Auswirkungen der IBOR-Reform (Phase 2) 

Einleitung 

Der International Accounting Stan-
dards Board (IASB) hat am 9. Ap-
ril 2020 einen Entwurf zu Änderun-
gen an IFRS 9 Finanzinstru-
mente, IAS 39 Finanzinstru-
mente: Ansatz und Bewertung, 
IFRS 7 Finanzinstrumente: An-
gaben, IFRS 4 Versicherungs-
verträge und IFRS 16 Leasing-
verhältnisse veröffentlicht. Die 
vorgeschlagenen Änderungen stel-
len das Ergebnis der Phase 2 des  
IBOR-Projekts des IASB dar.  

Ziel dieser Änderungen ist es, die 
Auswirkungen abzumildern, die 

eine Ablösung eines bestehenden 
Referenzzinssatzes durch einen al-
ternativen Zinssatz auf die Finanz-
berichterstattung im Zeitpunkt der 
Ablösung hat.  

Insbesondere räumen die vorge-
schlagenen Änderungen eine prak-
tische Erleichterung in Bezug auf 
Modifikationen ein, die durch die   
IBOR-Reform erforderlich sind. Da-
neben sollen bilanzielle Sicherungs-
beziehungen (Hedge Accounting) 
trotz einer Ablösung des Referenz-
zinssatzes unter einer angepassten 
Dokumentation fortbestehen kön-
nen. 

Die (verkürzte) Kommentierungs-
frist für den Entwurf beträgt 
45 Tage und endet am 25. Mai 
2020.  

Werden die Vorschläge endgültig 
verabschiedet, ist eine ver-
pflichtende Anwendung für Ge-
schäftsjahre vorgesehen, die ab 
dem 1. Januar 2021 beginnen (vor-
behaltlich EU-Endorsement). Eine 
freiwillige vorzeitige Anwendung 
wäre zulässig. Die rückwirkende 
Anwendung sieht eine Wiederauf-
nahme solcher Sicherungsbezie-
hungen vor, die zuvor infolge der 
Ablösung aufzulösen waren.  
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Hintergrund 
Interbankensätze („Interbank Offered Rates“, IBORs) wie bspw. EURIBOR 
und LIBOR spielen auf den Finanzmärkten eine zentrale Rolle. Sie werden 
z.B. als Referenzzinssätze in variabel verzinslichen Darlehen oder Derivaten 
wie Zinsswaps genutzt. Die bestehenden IBORs wurden in den letzten Jah-
ren allerdings u.a. aufgrund aufgedeckter Marktmanipulationen und eines 
Liquiditätsrückgangs im unbesicherten Interbankenmarkt immer wieder in-
frage gestellt. Auf Initiative der „Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- 
und Schwellenländer“ (G20) stellte der Financial Stability Board (FSB) im 
Juli 2014 daraufhin Leitlinien für eine Reform wichtiger Zinssätze wie der  
IBORs vor. In verschiedenen Rechtskreisen wurden Maßnahmen zur Erar-
beitung und Implementierung alternativer Referenzzinssätze in die Wege 
geleitet und teilweise bereits umgesetzt. Diese sollen u.a. zu einem größe-
ren Anteil auf Transaktionsdaten beruhen.  

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat im Juli 2018 ein 
Forschungsprojekt gestartet, um mögliche Auswirkungen der Reform der 
Referenzzinssätze (sog. IBOR-Reform) auf die Finanzberichterstattung zu 
erwägen.  

Unter der IBOR-Reform wird die marktweite Ersetzung eines bestehenden 
Referenzzinssatzes durch einen alternativen Zinssatz verstanden, die sich 
aus den Empfehlungen des vom FSB veröffentlichten Berichts „Reforming 
Major Interest Rate Benchmarks“ (Juli 2014) ergibt.  

Im Dezember 2018 nahm der Board das IBOR-Projekt in sein Standardset-
zungsprogramm auf und unterteilte es in die folgenden zwei Phasen: 

 Phase 1: Fragestellungen zur Finanzberichterstattung im Zeitraum vor 
der Ablösung eines bestehenden Referenzzinssatzes durch einen al-
ternativen Zinssatz  

 Phase 2: Fragestellungen, die die Finanzberichterstattung im Zeit-
punkt der Ablösung eines bestehenden Referenzzinssatzes durch ei-
nen alternativen Zinssatz betreffen  

Als Ergebnis der ersten Phase hat der IASB im September 2019 die Stan-
dardänderungen an IFRS 9 Finanzinstrumente, IAS 39 Finanzinstru-
mente: Ansatz und Bewertung und IFRS 7 Finanzinstrumente: Anga-
ben veröffentlicht (siehe diesbezüglich IFRS fokussiert zu Änderungen an 
IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 hinsichtlich der Auswirkungen der IBOR-Reform 
(Phase 1)). Die Änderungen zielen darauf ab, dass bilanzielle Sicherungsbe-
ziehungen (Hedge Accounting) trotz der erwarteten Ablösung verschiedener 
Referenzzinssätze fortbestehen bzw. weiterhin designiert werden können.  

Der Standardentwurf zur zweiten Phase des IBOR-Projekts beschäftigt sich 
insbesondere mit folgenden Themenbereichen: 

 Modifikationen von Finanzinstrumenten durch die IBOR-Reform 
 Hedge Accounting, sowohl in Bezug auf die Bilanzierung als auch die 

Dokumentation einer Sicherungsbeziehung 
 Auswirkungen der IBOR-Reform auf IFRS 4 Versicherungsverträge 

und IFRS 16 Leasingverhältnisse 
 Angaben nach IFRS 7  



IFRS fokussiert 

03 

 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen dieser zweiten Phase des IBOR-Pro-
jekts wird beabsichtigt, die Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung 
bei Übergang eines bestehenden Referenzzinssatzes auf einen alternativen 
Zinssatz abzumildern und so den Abschlussadressaten entscheidungsnützli-
che Informationen zu vermitteln. 

Die vorgeschlagenen Änderungen im Einzelnen  
Modifikationen von Finanzinstrumenten durch die IBOR-Reform 
Der Wechsel von einem bestehenden Referenzzinssatz auf einen alternati-
ven Zinssatz wird in vielen Fällen bilaterale Verhandlungen mit dem Ver-
tragspartner erfordern. Zumeist ist es daher offenkundig, dass ein Finan-
zinstrument modifiziert worden ist, z.B. wenn die ursprünglichen Vertrags-
bedingungen des Finanzinstruments geändert wurden, um einen bestehen-
den Referenzzinssatz durch einen alternativen Zinssatz zu ersetzen.  

Anstatt einer Anpassung der Vertragsbedingungen eines Finanzinstruments 
könnte jedoch auch die Berechnungsmethodik eines Zinssatzes angepasst 
werden. Obwohl sich die Vertragsbedingungen des Finanzinstruments in 
diesem Fall nicht ändern, werden dennoch die vertraglichen Zahlungs-
ströme des Finanzinstruments durch die geänderte Berechnungsmethode 
modifiziert. Der Standardentwurf schlägt diesbezüglich vor, dass eine Ände-
rung der Ermittlungsgrundlage der vertraglichen Zahlungsströme nach erst-
maligem Ansatz des Finanzinstruments auch ohne eine Anpassung der Ver-
tragsbedingungen eine Modifikation darstellt.  

 
Durch die IBOR-Reform können sich verschiedene Modifikationen der ver-
traglichen Zahlungsströme eines Finanzinstruments ergeben, wie beispiels-
weise der Austausch eines bestehenden Referenzzinssatz, der zur Ermitt-
lung der vertraglichen Zahlungsströme herangezogen wird, durch einen al-
ternativen Zinssatz (z.B. Ersetzung LIBOR durch einen alternativen Zins-
satz) oder auch die Hinzurechnung eines festen Spreads zum Ausgleich ei-
ner Basisdifferenz zwischen einem bestehenden Referenzzinssatz und einem 
alternativen Zinssatz. 

Als eine praktische Erleichterung schlägt der IASB vor, dass Modifikationen, 
die durch die IBOR-Reform erforderlich sind, zu einer Anpassung des Effek-
tivzinssatzes führen sollen. Entsprechend soll sich keine unmittelbare Er-
folgswirkung durch diese Modifikationen ergeben. Dies gilt jedoch lediglich 
in dem Umfang, in dem die Modifikation durch die IBOR-Reform erforderlich 
ist. Eine Modifikation gilt als durch die IBOR-Reform erforderlich, wenn:  

 Die Modifikation eine direkte Folge der IBOR-Reform darstellt und  
 die neue Basis für die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme als 

wirtschaftlich gleichwertig mit der vorherigen Basis anzusehen ist (d.h. 
der Basis unmittelbar vor der Modifikation). 

 

 

Beobachtung  
Aufgrund des engen Zeitrahmens, der für das IBOR-Projekt zur Verfü-
gung steht, hat der IASB beschlossen, den Anwendungsbereich der 
Klarstellung bezüglich Modifikationen auf Änderungen zu beschrän-
ken, die allein auf die IBOR-Reform zurückzuführen sind.  
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Die praktische Erleichterung soll auch dann anzuwenden sein, wenn die 
Schätzung der künftigen Zahlungsströme eines Finanzinstruments auf Basis 
bereits bestehender Vertragsbedingungen, die eine Anpassung des Zinssat-
zes durch einen bestimmten Auslöser vorsehen, geändert wird (sog. Fall-
back-Clause). Analog zu den Modifikationen, die durch die IBOR-Reform er-
forderlich sind, gilt, dass der Auslöser einer bereits bestehenden Vertrags-
bedingung, der die Änderung der Zahlungsströme veranlasst, eine direkte 
Folge der IBOR-Reform darstellt und die neue Basis der Ermittlung der ver-
traglichen Zahlungsströme als wirtschaftlich gleichwertig mit der vorherigen 
Basis anzusehen ist. 

Sollten neben den Änderungen, die durch die IBOR-Reform erforderlich 
sind, weitere Änderungen der vertraglichen Zahlungsströme eines Finanzin-
struments vorgenommen werden, ist zunächst die praktische Erleichterung 
auf diejenigen Änderungen anzuwenden, die durch die IBOR-Reform erfor-
derlich sind. Erst in einem zweiten Schritt sind, sofern vorhanden, zusätzli-
che Änderungen im Rahmen der bereits bestehenden Anforderungen des 
IFRS 9 dahingehend zu beurteilen, ob eine substanzielle Modifikation gege-
ben ist. Sollten die zusätzlichen Änderungen zu keiner substanziellen Modifi-
kation führen, ist der Bruttobuchwert des Finanzinstruments unmittelbar er-
folgswirksam anzupassen und ein Modifikationsgewinn bzw. -verlust zu er-
fassen. Führen die zusätzlichen Änderungen jedoch zu einer substanziellen 
Modifikation, ist das Finanzinstrument auszubuchen. 

  

 

Hedge Accounting  
Die nachfolgenden Ausführungen in Bezug auf die vorgeschlagenen Ände-
rungen zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen (Hedge Accounting) 
beziehen sich sowohl auf IFRS 9 als auch auf IAS 39, da ein Unternehmen 
die Vorschriften in IAS 39 zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen wei-
terhin anwenden kann, wenn es sich im Zeitpunkt der Erstanwendung von 
IFRS 9 gegen eine Anwendung der entsprechenden Regelungen in IFRS 9 
entschieden hat.  

Auch Änderungen im Rah-
men einer Fallback-Clause 

fallen unter die praktische 

Erleichterung 
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Wird ein Finanzinstrument, welches als Grundgeschäft oder als Sicherungs-
instrument im Rahmen einer Sicherungsbeziehung designiert ist, modifi-
ziert, um den bestehenden Referenzzinssatz durch einen alternativen Zins-
satz zu ersetzen, können sich daraus gleichwohl Folgen für den Fortbestand 
einer Sicherungsbeziehung ergeben.  

Anpassung der Dokumentation einer Sicherungsbeziehung 
Zu Beginn einer Sicherungsbeziehung sind sowohl die Sicherungsbeziehung 
als auch die Risikomanagementzielsetzungen und -strategien formal festzu-
legen und zu dokumentieren. Diese Dokumentation umfasst die Identifika-
tion des Sicherungsinstruments, des gesicherten Grundgeschäfts, der Art 
des abgesicherten Risikos und die Art und Weise, in der das Unternehmen 
beurteilt, ob die Sicherungsbeziehung die Anforderungen an die Wirksam-
keit der Absicherung erfüllt. 

Eine Aktualisierung der Hedge-Dokumentation im Rahmen der IBOR-Reform 
kann beispielsweise dadurch erforderlich werden, dass das abgesicherte Ri-
siko oder die Charakteristika des Sicherungsinstruments bzw. des Grundge-
schäfts neu zu definieren sind. Um eine Sicherungsbeziehung dennoch fort-
führen zu können, wird vorgeschlagen, dass Unternehmen die zuvor formal 
dokumentierte Designation einer Sicherungsbeziehung anpassen sollen, so-
bald die Unsicherheit, die sich aus der IBOR-Reform ergibt, hinsichtlich des 
abgesicherten Risikos und/oder des Zeitpunkts und der Höhe der IBOR-ba-
sierend Zahlungsströme des Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstru-
ments nicht mehr besteht. Die Designation soll dabei lediglich für eine oder 
mehrere der folgenden Änderungen angepasst werden: 

 Designation eines alternativen Zinssatzes (vertraglich oder nicht-ver-
traglich spezifiziert) als abgesichertes Risiko, 

 Anpassung der Beschreibung des Grundgeschäfts um einen Bezug auf 
einen alternativen Zinssatz, oder 

 Anpassung der Beschreibung des Sicherungsinstruments um einen Be-
zug auf einen alternativen Zinssatz. 

Die Änderungen unter IAS 39 umfassen außerdem eine Änderung der Be-
schreibung, wie ein Unternehmen die Effektivität einer Sicherungsbeziehung 
beurteilt.  

Sollten weitere Änderungen von in einer Sicherungsbeziehung designierten 
finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten oder der Designation 
einer Sicherungsbeziehung vorgenommen werden, die nicht durch die       
IBOR-Reform erforderlich sind, sind zunächst die Anforderungen des IFRS 9 
bzw. IAS 39 anzuwenden, um zu beurteilen, ob diese Änderungen zu einer 
Beendigung der Sicherungsbeziehung führen. Nur wenn dies nicht der Fall 
ist, wird die formale Designation der Sicherungsbeziehung wie beschrieben 
angepasst.  

Die Anpassungen der Dokumentation begründet weder die Beendigung der 
Sicherungsbeziehung noch die Designation einer neuen Sicherungsbezie-
hung. 

Zunächst Anwendung der 

Anforderungen des IFRS 9 
bzw. des IAS 39 auf Ände-

rungen, die nicht durch die 
IBOR-Reform erforderlich 

sind 

Aktualisierungen der 

Hedge-Dokumentation 

sollen nicht zu einer Been-

digung einer Sicherungs-

beziehung führen 
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Abhängig davon, wann die Unsicherheit durch die IBOR-Reform nicht mehr 
besteht, kann eine Anpassung der Designation verschiedener Sicherungsbe-
ziehungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommen werden. Auch 
kann die formale Designation einer bestimmten Sicherungsbeziehung mehr 
als einmal angepasst werden. 

 
Bilanzierung qualifizierender Sicherungsbeziehungen   
Im jeweiligen Zeitpunkt der Anpassung der Designation einer Sicherungsbe-
ziehung in Form eines Fair Value Hedges wird vorgeschlagen, das Siche-
rungsinstrument auf Basis des alternativen Zinssatzes neu zu bewerten und 
den sich daraus ergebenden Gewinn oder Verlust erfolgswirksam in der Ge-
winn- und Verlustrechnung zu erfassen. Der Buchwert des Grundgeschäfts 
soll entsprechend auf Basis des alternativen Zinssatzes als abgesichertes 
Risiko neu bewertet werden. Die Wertänderungen sind erfolgswirksam in 
der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. 

Im Rahmen eines Cashflow Hedges wird vorgeschlagen, zum Zeitpunkt, an 
dem die Designation der Sicherungsbeziehung angepasst wird, die Cash-
flow-Hedge-Rücklage neu zu bewerten. Die Neubewertung erfolgt auf den 
niedrigeren der folgenden Beträge: 

 kumulative Gewinne oder Verluste des Sicherungsinstruments ermittelt 
auf Basis des alternativen Zinssatzes und  

 kumulative Fair Value Änderungen des Grundgeschäfts ermittelt auf 
Basis des alternativen Zinssatzes. 

Der in der Cashflow-Hedge-Rücklage kumulierte Betrag zum Zeitpunkt, an 
dem die Beschreibung des Grundgeschäfts angepasst wird, gilt daher als 
auf dem alternativen Zinssatz basierend, auf dem die abgesicherten künfti-
gen Zahlungsströme ermittelt werden. 

Wenn sich die Basis der Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme eines 
finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit ändert, 
die zuvor als Grundgeschäft in einer nun beendeten Sicherungsbeziehung 
designiert waren, soll der in der Cashflow-Hedge-Rücklage kumulierte Be-
trag für eine beendete Sicherungsbeziehung als auf dem alternativen Zins-
satz basierend gelten, auf dem die künftigen Zahlungsströme beruhen wer-
den. 

Designation einer Gruppe als Grundgeschäft 
IFRS 9 und IAS 39 enthalten spezifische Anforderungen für die Bestimmung 
einer Gruppe von Geschäften als Grundgeschäft in einer Sicherungsbezie-
hung. Die Eignungskriterien für die Bestimmung einer Gruppe von Geschäf-
ten in einer Sicherungsbeziehung in IAS 39 beinhalten die Anforderung, 
dass die einzelnen Geschäfte innerhalb der Gruppe ähnliche Risikomerkmale 

Beobachtung  
Die Vorschläge des Standardentwurf beschränken sich auf Sachver-
halte, die sich aus der IBOR-Reform ergeben. 

Keine Änderungen schlägt der IASB deshalb in Bezug die Beurteilung 
von Modifikationen vor. Substanzielle Modifikationen führen zu einer 
Ausbuchung eines Finanzinstruments. Eine Sicherungsbeziehung, bei 
der entweder das Grundgeschäft oder das Sicherungsinstrument aus-
gebucht werden, ist nach den Vorschriften von IFRS 9 bzw. IAS 39 zu 
beenden.  
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aufweisen und demselben, als abgesichert bestimmten Risikofaktor unterlie-
gen. Darüber hinaus erfordern IFRS 9 und IAS 39 gleichermaßen grundsätz-
lich einen Proportionalitätstest für die Absicherung von Gruppen von Ge-
schäften.  

In Bezug auf die Designation einer Gruppe von Grundgeschäften im Rah-
men einer Sicherungsbeziehung wird vorgeschlagen, IFRS 9 und IAS 39 
hinsichtlich der Anpassungen der einzelnen Geschäfte der designierten 
Gruppe zu ändern, die sich auf Modifikationen beziehen, die durch die  
IBOR-Reform erforderlich sind. Die vorgeschlagenen Änderungen sehen vor, 
dass Unternehmen die gesicherten Grundgeschäfte auf Basis des gesicher-
ten Referenzzinssatzes Untergruppen zuordnen und für jede der Untergrup-
pen den jeweiligen Referenzzinssatz als abgesichertes Risiko definieren sol-
len. Entsprechend würde die Dokumentation der einen Gruppe auf den noch 
bestehenden Referenzzinssatz verweisen und die der anderen Gruppe auf 
den alternativen Zinssatz.  

Unternehmen sollen beurteilen, ob die Änderungen des Fair Value jedes ein-
zelnen Geschäfts einer Untergruppe voraussichtlich nahezu proportional zu 
der gesamten Änderung des Fair Value ist, die dem abgesicherten Risiko 
der Gruppe von Geschäften zuzuordnen ist. Folglich soll der Proportionali-
tätstest auf Ebene der Untergruppe vorgenommen werden.   

Wird beispielsweise in einer Sicherungsbeziehung eine Gruppe von Grund-
geschäften hinsichtlich der Änderungen eines Referenzzinssatzes abgesi-
chert, welcher der IBOR-Reform unterliegt, ist es nicht auszuschließen, dass 
manche Geschäfte der Gruppe vor anderen modifiziert werden und sich da-
mit früher auf einen alternativen Zinssatz beziehen als die übrigen Ge-
schäfte in der designierten Gruppe. In diesem Fall würde das Unternehmen 
für diese relevante Untergruppe von Grundgeschäften den alternativen 
Zinssatz als das abgesicherte Risiko designieren. Solange bis bei der ande-
ren Untergruppe von Grundgeschäften noch kein Austausch des bestehen-
den Referenzzinssatzes stattgefunden hat, würde das Unternehmen diesen 
weiterhin als das abgesicherte Risiko ansehen.  

Designation einer Risikokomponente als Grundgeschäft 
Ein Unternehmen kann ein Geschäft insgesamt oder nur einzelne Kompo-
nenten eines Geschäfts als Grundgeschäft in einer Sicherungsbeziehung de-
signieren. Voraussetzung hierfür ist, dass die Risikokomponente getrennt 
identifizierbar und verlässlich bewertbar ist. Nach den allgemeinen Vor-
schriften in IFRS 9 und IAS 39 ist die Sicherungsbeziehung zu beenden, 
wenn diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist. Dies könnte der Fall sein, 
wenn infolge der IBOR-Reform die betroffene Risikokomponente auf einem 
abzulösenden Referenzzinssatz beruht. 

Um dies zu vermeiden, sieht eine Änderung von IFRS 9 und IAS 39, die im 
Zuge der Phase 1 des IBOR-Projekts erfolgte, vor, dass die Beurteilung der 
Risikokomponente hinsichtlich ihrer separaten Identifizierbarkeit nur zu Be-
ginn der Sicherungsbeziehung vorzunehmen ist. Damit kann trotz Ablösung 
des Referenzzinssatzes die Sicherungsbeziehung fortgeführt werden.  

Im Rahmen der Phase 2 wird nun vorgeschlagen, dass die Designation eines 
alternativen Zinssatzes als nicht-vertraglich spezifizierte Risikokomponente, 
die zum Designationszeitpunkt nicht separat identifizierbar ist, dennoch als 
separat identifizierbar angesehen werden soll. Dies soll jedoch nur dann 
gelten, wenn das Unternehmen vernünftigerweise davon ausgehen kann, 

Bildung von zwei Unter-
gruppen im Rahmen der 

Designation einer Gruppe 

als Grundgeschäft  
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dass der alternative Zinssatz innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab 
dem Zeitpunkt der Designation als Risikokomponente separat identifizierbar 
sein wird.  

Sollte sich allerdings nachfolgend herausstellen, dass vernünftigerweise 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass der alternative Zinssatz am 
Ende des Zeitraums von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Designation als 
Risikokomponente separat identifizierbar sein wird, soll die Erleichterung 
nicht weiter angewendet werden und die Sicherungsbeziehung wäre ab dem 
Tag dieser nachfolgenden Beurteilung prospektiv zu beenden. 

 
Neben den Sicherungsbeziehungen, bei denen der Austausch des bestehen-
den Referenzzinssatzes durch einen alternativen Zinssatz durch die IBOR-
Reform erforderlich ist, sollen die vorgeschlagenen Änderungen auch für 
neue Sicherungsbeziehen gelten, in welchen ein alternativer Zinssatz als 
eine nicht-vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert wird und 
zum Designationszeitpunkt aufgrund der IBOR-Reform nicht separat identi-
fizierbar ist. 

Keine Änderung hinsichtlich Bewertung 
Wird die zuvor formal dokumentierte Designation einer Sicherungsbezie-
hung auf Basis der vorgeschlagenen Änderungen angepasst, sobald die Un-
sicherheit, die sich aus der IBOR-Reform ergibt, hinsichtlich des abgesicher-
ten Risikos und/oder des Zeitpunkts und der Höhe der IBOR-basierend Zah-
lungsströme des Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments nicht 
mehr besteht, hat dies keine Auswirkungen auf die Bewertung des Grund-
geschäfts und des Sicherungsinstruments. Die vorgeschlagenen Regelungen 
zielen somit nicht darauf ab, die Erfassung der tatsächlich entstandenen In-
effektivität von Sicherungsbeziehungen infolge der IBOR-Reform zu verän-
dern, sondern diese weiterhin anhand von tatsächlichen Marktwertänderun-
gen und relevanten Marktparametern zu ermitteln. 

Beendigung der Erleichterungen der Phase 1 des IBOR-Projekts 
Die Erleichterungen, die im Rahmen der Phase 1 des IBOR-Projekts verab-
schiedet wurden, sind so lange anzuwenden, wie die Unsicherheit in Bezug 
auf den Zeitpunkt und die Höhe der erwarteten Zahlungsströme infolge der 
IBOR-Reform existiert oder bis die Sicherungsbeziehung beendet wird. Der 
IASB hatte sich bewusst gegen ein spezifisches Datum für die Beendigung 
der Erleichterungen ausgesprochen, da die Entwicklungen der IBOR-Reform 
in verschiedenen Märkten unterschiedlich sind. 

Eine Änderung an IAS 39 im Rahmen der Phase 1 sieht vor, dass Unterneh-
men Sicherungsbeziehungen während der Zeit der Unsicherheiten aufgrund 

Tatsächlich entstandene 

Ineffektivität infolge der  
IBOR-Reform ist in vollem 

Umfang zu erfassen 

Beobachtung  
Der IASB betont, dass die vorgeschlagenen Änderungen nur für die 
Anforderung der separaten Identifizierbarkeit und nicht für die Anfor-
derung einer verlässlichen Bewertbarkeit gelten. Wenn also die Risi-
kokomponente nicht verlässlich bewertbar ist, erfüllt der alternative 
Zinssatz nicht die Voraussetzungen für die Designation als Risikokom-
ponente in einer Sicherungsbeziehung. 

Außerdem räumte der IASB ein, dass ein Zeitraum von 24 Monaten 
wie ein willkürlicher Zeitraum erscheinen mag, vertritt jedoch die An-
sicht, dass angesichts des vorübergehenden Charakters der vorge-
schlagenen Änderung ein klar definierter Endpunkt erforderlich ist. 
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der IBOR-Reform nicht nur deshalb zu beenden haben, weil die tatsächli-
chen Ergebnisse der Sicherungsbeziehung außerhalb der Bandbreite von 
80 bis 125% liegen. In einer solchen Situation hat ein Unternehmen die an-
deren Bedingungen, einschließlich der prospektiven Beurteilung, anzuwen-
den, um zu beurteilen, ob die Sicherungsbeziehung beendet werden muss. 
Die tatsächlich entstandene Ineffektivität ist jedoch in vollem Maße zu er-
fassen. 

In Bezug auf diese Änderung wird vorgeschlagen, IAS 39 im Rahmen der 
Phase 2 dahingehend zu ändern, dass für Zwecke der Beurteilung der retro-
spektiven Effektivität die kumulativen Änderungen des Fair Value des Siche-
rungsinstruments und des Grundgeschäfts zu dem Zeitpunkt auf null zu-
rückgesetzt werden, an dem die Erleichterung in Bezug auf retrospektive 
Effektivität nicht mehr angewendet werden kann. 

 
Darüber hinaus sind keine Änderungen der Beendigungen der Erleichterun-
gen der Phase 1 in Bezug auf die Beurteilung der hohen Wahrscheinlichkeit 
einer erwarteten Transaktion im Rahmen eines Cashflow Hedges und der 
prospektiven Effektivitätsbeurteilung nach IFRS 9 und IAS 39 vorgeschlagen 
worden.  

Auswirkungen der IBOR-Reform auf weitere Standards 
Die vorgeschlagenen Änderungen erstecken sich außerdem auf zwei weitere 
Standards, IFRS 4 und IFRS 16. Darüber hinausgehende Standardänderun-
gen erachtete der IASB hingegen nicht als erforderlich. 

Beobachtung  
Zur Diskussion standen insbesondere Änderungen an IFRS 13 Be-
messung des beizulegenden Zeitwerts und IFRS 17 Versiche-
rungsverträge. Der IASB hat sich jedoch gegen eine Änderung die-
ser Standards im Zusammenhang mit der IBOR-Reform entschieden, 
da: 

 IFRS 13 ausreichende Vorgaben enthält, ob und wann ein finanzi-
eller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit in ein an-
deres Level innerhalb der Fair Value Hierarchie umgegliedert wer-
den sollte. Diese Umgliederungen spiegeln die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der IBOR-Reform wider und bieten entscheidungs-
nützliche Informationen für die Abschlussadressaten. 

 IFRS 17 eine ausreichende Grundlage zur Berücksichtigung von 
Modifikationen an Versicherungsverträgen im Zusammenhang mit 
der IBOR-Reform darstellt, wodurch den Abschlussadressaten ent-
scheidungsnützliche Informationen vermittelt werden können. 

Sofern im Rahmen anderer Rechnungslegungsstandards die Umstel-
lung des Referenzzinssatzes zu berücksichtigen ist, z.B. wenn dieser 
als Diskontierungszins herangezogen wird, so soll dies gemäß IAS 8 
als Schätzungsänderung prospektiv erfolgen. 

Beobachtung  
Die vorgeschlagen Änderung bezieht sich nur auf Fälle, in denen die 
retrospektive Effektivität auf kumulativer Basis ermittelt wurde.  

Ziel ist es zu vermeiden, dass eine Sicherungsbeziehung nach Um-
stellungen auf den alternativen Zinssatz aufgrund der Nichterfüllung 
der retrospektiven Effektivität und Beendigung der Erleichterungen 
der Phase 1 zu beenden ist.  
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Auswirkungen auf IFRS 4 Versicherungsverträge  
Der in IFRS 4 verankerte Aufschubansatz (sog. deferral approach) bietet ei-
nem Versicherer die Möglichkeit, die Anwendung der neuen Vorschriften in 
IFRS 9 so lange aufzuschieben, bis IFRS 17 erstmalig angewendet wird. 

Der IASB schlägt vor, dass Versicherer, die vom Aufschubansatz Gebrauch 
machen, gleichermaßen die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf Mo-
difikationen, die durch die IBOR-Reform erforderlich sind, auf finanzielle 
Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten anwenden sollen, die auf-
grund der IBOR-Reform modifiziert wurden oder deren Ermittlung der Zah-
lungsströme aufgrund einer bereits in den Vertragsbedingungen vorgesehe-
nen Fallback-Clause bei Eintritt eines Auslösers geändert wurde. 

Auswirkungen auf IFRS 16 Leasingverhältnisse 
Einige Leasingverträge enthalten Leasingzahlungen, die an einen bestehen-
den Referenzzinssatz gekoppelt sind. Für die Bewertung der Leasingver-
bindlichkeit des Leasingnehmers sind die Leasingzahlungen mit dem Zins-
satz zu diskontieren, der dem Leasingverhältnis zugrunde liegt.  

Die im Rahmen des Standardentwurfs vorgeschlagene Änderung sieht eine 
praktische Erleichterung vor. Bei einer Modifikation, die durch die IBOR-Re-
form erforderlich ist, soll der Leasingnehmer die Leasingverbindlichkeit neu 
bewerten und zu diesem Zwecke die geänderten Leasingzahlungen mit dem 
alternativen Zinssatz abzinsen. Die vorgeschlagenen Kriterien in Bezug auf 
IFRS 9 und IAS 39, wann eine Modifikation im Rahmen des IFRS 16 als 
durch die IBOR-Reform erforderlich angesehen wird, gelten analog. 

Wenn jedoch zusätzlich zu diesen Modifikationen weitere Modifikationen 
vorgenommen werden, wird vorgeschlagen, dass ein Leasingnehmer auf 
alle Modifikationen des Leasingverhältnisses die bestehenden Anforderun-
gen des IFRS 16 anwendet, also auch auf die Modifikationen, die durch die 
IBOR-Reform erforderlich sind. 

Im Gegensatz zu der vorgeschlagenen praktischen Erleichterung in Bezug 
auf finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, wird 
die Reihenfolge, in der die Modifikationen von Leasingverhältnissen zu er-
fassen sind, nicht festgelegt. Dies erachtet der IASB als sachgerecht, da 
sich das Ergebnis nicht durch die Reihenfolge ändern würde, in der Unter-
nehmen die Modifikationen von Leasingverhältnissen erfassen, die durch die 
IBOR-Reform erforderlich sind und andere Modifikationen. 

 
Angaben 
Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen auch die Angaben nach IFRS 7. 
Um den Abschlussschlussadressaten einen Einblick in die Auswirkungen der 
IBOR-Reform auf die Finanzinstrumente und das Risikomanagement zu er-
möglichen, soll ein Unternehmen die Art und das Ausmaß der Risiken, die 
sich aus der IBOR-Reform ergeben und denen das Unternehmen ausgesetzt 
ist, sowie den Umgang mit diesen Risiken offenlegen. Daneben ist in Bezug 

Beobachtung  
Die vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 4 und IFRS 16 führen 
dazu, dass diverse Modifikationen, die durch die IBOR-Reform erfor-
derlich sind, in ähnlicher Weise in den Abschlüssen der Unternehmen 
abgebildet werden. Dadurch wird die Vergleichbarkeit der Auswirkun-
gen der IBOR-Reform über die betroffenen Unternehmen und Posten 
hinweg verbessert. 

Keine Vorgabe in Bezug 

auf die Reihenfolge bei 

Anwendung der prakti-
schen Erleichterung im 

Rahmen von IFRS 16  
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auf den Übergang von einem bestehenden Referenzzinssatz auf einen alter-
nativen Zinssatz zu erläutern, wie dieser Übergang voranschreitet und ge-
steuert wird. 

Um dies den Abschlussadressaten zu vermitteln, werden folgende Angaben 
vorgeschlagen: 

 wie der Übergang zu alternativen Zinssätzen gehandhabt wird und wel-
che Fortschritte zum Abschlussstichtag erzielt wurden sowie Angabe 
der Risiken, die sich aus diesem Übergang ergeben, 

 jeweils separat den Buchwert der nicht-derivativen finanziellen Vermö-
genswerte, den Buchwert der nicht-derivativen finanziellen Verbindlich-
keiten und den Nominalbetrag der Derivate, die weiterhin auf einen 
von der IBOR-Reform betroffenen Referenzzinssätze verweisen. Diese 
Angabe soll nach bedeutenden Referenzzinssätzen aufgeschlüsselt wer-
den, 

 für jeden bedeutenden alternativen Zinssatz, dem das Unternehmen 
ausgesetzt ist, eine Erläuterung, wie das Unternehmen bestimmt hat, 
welche Modifizierungen für die praktische Erleichterung in Frage kom-
men, einschließlich einer Beschreibung der bedeutenden Ermessens-
entscheidungen, die das Unternehmen getroffen hat, um die in Frage 
kommenden Modifizierungen zu bestimmen, und 

 insoweit die IBOR-Reform zu Änderungen der Risikomanagementstra-
tegie des Unternehmens geführt hat, wird vorgeschlagen, dass Unter-
nehmen eine Beschreibung dieser Veränderungen einschließlich des 
Umgangs mit den Veränderungen, offenlegen. 

Erstmalige Anwendung, Auslaufen der Erleichterungen und Kom-
mentierungsfrist  
Die vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und 
IFRS 16 wären verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 
nach dem 1. Januar 2021 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung wäre zuläs-
sig (vorbehaltlich einer Übernahme in europäisches Recht, sog. Endorse-
ment) und entsprechend offenzulegen.  

Der IASB ist ferner zu dem Schluss gekommen, dass die vorgeschlagenen 
Änderungen ihrem Wesen nach nur auf Änderungen von Finanzinstrumen-
ten und Änderungen von Sicherungsbeziehungen angewendet werden kön-
nen, welche die entsprechenden Kriterien erfüllen, und dass daher keine 
spezifischen Vorschriften über das Ende der Anwendung festgelegt werden 
müssen. Außerdem schlägt der IASB vor, dass die Anwendung aller vorge-
schlagenen Änderungen verpflichtend sein sollte. 

Die vorgeschlagenen Änderungen sollen grundsätzlich retrospektiv nach 
IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von 
Schätzungen und Fehler angewendet werden. Diesbezüglich wird vorge-
schlagen, dass Unternehmen eine beendete Sicherungsbeziehung dann wie-
der aufnehmen sollen, wenn das Unternehmen diese Sicherungsbeziehung 
nur aufgrund von Veränderungen beendet hat, die durch die IBOR-Reform 
erforderlich gewesen sind und das Unternehmen die Sicherungsbeziehung 
nicht hätte beenden müssen, wenn die vorgeschlagenen Änderungen bereits 
anzuwenden gewesen wären. 

Ein Unternehmen braucht jedoch frühere Perioden nicht anzupassen, um die 
Anwendung dieser vorgeschlagenen Änderungen abzubilden. Das Unterneh-
men kann frühere Perioden dann, und nur dann, anpassen, wenn dies ohne 

Retrospektive Anwen-

dung schließt Wieder-

aufnahme beendeter  

Sicherungsbeziehungen 

ein  
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rückblickende Verfahrensweise möglich ist. Im Falle einer Nichtanpassung 
früherer Perioden soll das Unternehmen etwaige Differenzen zwischen dem 
bisherigen Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, in 
dem der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der vorgeschlagenen Ände-
rungen liegt, im Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder ggf. einer 
anderen Eigenkapitalkomponente) des Geschäftsjahres erfassen, in das der 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung fällt. 

Die Kommentierungsfrist wurde mit Zustimmung der Treuhänder der IFRS-
Stiftung (IFRS Foundation) auf 45 Tage verkürzt, um eine schnelle Erstan-
wendung der Änderungen zu ermöglichen. Sie endet am 25. Mai 2020.  
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